
Hausordnung für den Speiseraum 
der Mensa 

 
In der Mensa können die Schülerinnen und Schüler der Haupt-
schule, der Realschule und des Gymnasiums nach der 5. bzw. 
6. Unterrichtsstunde das Essen einnehmen. Jeder wird verste-
hen, dass besonderer Wert auf die Einhaltung der Hygienebe-
stimmungen und anderer Regeln gelegt wird. 
 

- Die Schülerinnen und Schüler betreten das Haus erst, wenn 
die Schuhe gründlich gesäubert sind. 
 

- Wer sich in den Speiseraum begibt, hat darauf zu achten, 
dass die Hände gereinigt sind.  
 

- Die Schultaschen werden in die Regalfächer gestellt, die Ja-
cken an die Kleiderhaken gehängt. 
 

- Den Speiseraum betreten in der Regel nur die Schülerinnen 
und Schüler, die auch fest zum Essen angemeldet worden 

sind. 
 

- Im Speiseraum wird nicht gerannt und es herrscht eine At-
mosphäre der Ruhe. Deshalb bleiben Handys, MP3-Player 
und vergleichbare Geräte in den Taschen. 
  

- Die Schülerinnen und Schüler stellen sich bei der Essens-
ausgabe an und drängeln nicht. 
 

- Nach dem Essen entsorgen die Schülerinnen und Schüler 

Speisereste in den entsprechenden Behältern. Sie stellen 
benutztes Geschirr und Besteck auf den jeweiligen Servier-
wagen und wischen die Tische mit einem feuchten Tuch ab. 

 
Schlussbemerkung 
 
Jede Schülerin und jeder Schüler hat den Weisungen des nicht 
lehrenden und des lehrenden Personals Folge zu leisten. Bei 
groben Verstößen muss mit Hausverbot gerechnet werden. 
 


